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Sachdarstellung 

 

Wie mit der informatorischen Sitzungsvorlage 31/2012 angekündigt, steht die erste, 

vorgezogene Beteiligungsrunde der Regionalräte zur Projektanmeldung im Rahmen 

der Neuaufstellung des BVWP im Bereich Schiene an. In der Anlage 2 sind noch-

mals die Vorhaben aufgeführt, die das Land NRW bereits von sich aus gegenüber 

dem Bund für den Bereich Schiene zur Projektbewertung melden will. Die als Grund-

lage für den anstehenden Beschlussvorschlag dienende Anlage 1 enthält zusätzli-

che Projektvorschläge für das Münsterland, die vom Bund einer Bewertung unterzo-

gen werden sollen. 

Zur Vorbereitung dieses ersten regionalen Votums sind von der Bezirksregierung 

Münster Stellungnahmen der Kreise/Kreisfreien Städte, der IHK’en und - zum Ab-

gleich mit dem Nahverkehr - der SPNV-Zweckverbände, hier des NWL, erbeten wor-

den. Alle eingegangenen Projektvorschläge (hier als Anlage 3 gebündelt beigefügt) 

sind im Beschlussvorschlag (Anlage 1) berücksichtigt worden, wobei die vorschla-

gende Stelle jeweils benannt wurde. 

Kriterium für die Aufnahme in den künftigen Bundesschienenwegebedarfsplan als 

Anlage zum Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG) ist eine fernverkehrliche 

Relevanz. 

Nach § 3, Abs. 1 BSWAG sollen in den Bedarfsplan Schienenverkehrsstrecken des 

Fern- und Nahverkehrs, Schienenverkehrsknoten und Schienenverkehrsanlagen, 

die dem kombinierten Verkehr Schiene/Straße/Wasserstraße sowie der direkten Ver-

knüpfung von Fernverkehrsstrecken mit internationalen Verkehrsflughäfen dienen 

aufgenommen werden. Zu den Ausbaumaßnahmen können auch Projekte zur Elekt-

rifizierung an bestehenden Schienenstrecken der Eisenbahnen des Bundes gehören 

(hiermit sind allerdings keine bloßen Erhaltungsinvestitionen gemeint). 

Hinsichtlich der gesondert zu behandelnden Nahverkehrsmaßnahmen gilt es, folgen-

des zu bedenken: 

Für Investitionen in reine Nahverkehrsmaßnahmen stellt der Bund auf der Grund-

lage des § 8 Abs. 2 BSWAG Mittel zur Verbesserung des Nahverkehrs zur Verfü-

gung. Die mit den reinen Nahverkehrsmitteln finanzierten Maßnahmen zur Weiter-

entwicklung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) dienen der Verbesserung 
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und dem Ausbau innerhalb des Bestandsnetzes. Dies spiegelt sich auch in den Re-

gelungen für Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 BSWAG wider, auf deren Basis die Mittel 

für den SPNV im Rahmen der Bundesfinanzierung der Bestandsnetzinvestitionen zur 

Verfügung gestellt werden. Zudem kommen insbesondere die Ersatzinvestitionen in 

das Bestandsnetz, aber auch Investitionen in Neu- und Ausbaumaßnahmen des Be-

darfsplans in erheblichem Umfang dem Nahverkehr zugute. Damit wird die in § 8 

Abs. 2 BSWAG festgelegte "Bundes-Quote" von 20 % für den Nahverkehr nach Be-

rechnung des Eisenbahnbundesamtes (EBA) übererfüllt. 

Demnach wird der Bund die Hürde "fernverkehrliche Relevanz" voraussichtlich relativ 

hoch ansetzen, so dass der Nachweis wesentlicher Fernverkehrsfunktionen, unter 

Berücksichtigung der Güterverkehre, ausschlaggebend sein wird. 

 

Da diese Gewichtung von hier allerdings in ihren maßnahmenbezogenen Auswirkun-

gen vorab nicht eingeschätzt werden kann, haben alle gemeldeten Vorhaben Ein-

gang in die Anlage 1 gefunden. Dabei empfehle ich eine Beschlussfassung, mit der  

- trotz zu erwartender fachlicher Vorbehalte des Bundes - alle gelisteten Maßnahmen 

für die anstehende Projektbewertung vorgeschlagen werden. 

Die im Zuge der vorgeschalteten Abfrage aus der Region gemeldeten Vorschläge 

wurden in die vom Landesverkehrsministerium (MWEBWV, nunmehr als MBWSV) 

vorgegebene Tabelle eingearbeitet. Bei der dazu geforderten "argumentativen Darle-

gung der fernverkehrlichen Relevanz" (s. Anlage 1, letzte Spalte) habe ich die As-

pekte aus den Stellungnahmen übernommen. 

Zum weiteren Verfahrensablauf sowie zu wesentlichen Zwischenergebnissen im Zu-

ge der Bund - Länder - Beteiligung werde ich die Verkehrskommission, ggf. auch den 

Regionalrat informiert halten, und zwar auch im Vorfeld der erst in 2014 anstehenden 

"zweiten Beteiligungsrunde der Regionalräte" (s. dazu bereits meine informatorische 

Sitzungsvorlage 31/2012) 



Anlage 1 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben innerhalb des Münsterlandes) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

1 Schienenseitige Anbindung des 
Flughafens Münster-Osnabrück 
(FMO) an das nationale und inter-
nationale Schienennetz 
[Anlage 3.1 u. 3.1 b - Stadt Münster] 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Neubaumaßnahme zur schienenseitigen Anbindung des Flughafens 
Münster-Osnabrück (FMO) an das Schienennetz. 
Die Maßnahme ist in der integrierten Gesamtverkehrsplanung des 
Landes NRW und in der Fortschreibung der Regionalplanes hinsicht-
lich möglicher Streckenführungen (Anbindungsalternativen an das 
bestehende Schienennetz, z.B. die interregional bedeutende Strecke 
Münster - Rheine - Emden und die Hauptverkehrstrecke Ruhrgebiet 
- Münster - Osnabrück) beschrieben. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Aus verkehrlicher Sicht ist eine Anbindung an die Strecke Münster - 
Rheine im Streckenabschnitt zwischen Greven und Reckenfeld sinn-
voll (im Entwurf des Regionalplans als regionalplanerisch vorge-
schlagene Variante enthalten), um eine Anbindung aus Richtung 
Münster (Ruhrgebiet/Köln) und aus Richtung Rheine (Hengelo / 
Niederlande / Emsland) zu erreichen. An die Strecke Münster - Osn-
abrück ist eine Anbindung im Abschnitt zwischen Kattenvenne und 
Lengerich verkehrlich sinnvoll, um den FMO mit (perspektivisch 
zusätzlichen) Fernzügen über Osnabrück (Bremen/Hamburg) und 
Münster an das Fernverkehrsnetz anzubinden. 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Die Standortqualität des internationalen Verkehrsflughafens soll 
durch eine Anbindung an das nationale und internationale Schienen-
verkehrsnetz erhöht werden und die intermodale Erreichbarkeit und 
Verknüpfung soll ergänzt und ausgebaut werden. 
Die Maßnahme hat auch einen euregionalen Mehrwert für das grenz-
überschreitende Einzugsgebiet der EUREGIO. 

2 Elektrifizierung der Strecke Müns-
ter - Enschede 
[Anlage 3.1 u. 3.1 b - Stadt Münster 
[Anlage 3.2 - Zweckverband NWL] 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Steigerung der Streckengeschwindigkeit und Erhöhung der Taktfre-
quenz durch die Elektrifizierung und den punktuellen zweigleisigen 
Ausbau zur Ermöglichung des Begegnungsverkehrs bei erhöhter 
Taktdichte. 
Die 2001 aufgenommene Schienenverbindung des Oberzentrums 
Münster und des westlichen Münsterlandes mit der Netwerkstad 
Twente, hier Enschede, wird sehr gut angenommen. Die Fahrgast-
zahlen steigen kontinuierlich. 
Auch diese Maßnahme ist in der Fortschreibung des Regionalplanes 
Münsterland thematisiert. Die Elektrifizierung der Strecke Münster - 
Enschede ist auch Inhalt im Nahverkehrsplan des NWL. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Die Elektrifizierung der Strecke Münster - Enschede wurde auch 
vom NWL als Maßnahme eingebracht. Der zweigleisige Ausbau 
Altenberge - Nordwalde (zur Erreichung der Fahrbarkeit eines Halb-
stundentaktes im SPNV) ist über den VIBP abgedeckt und damit  

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
In Enschede gibt es weitere Anschlüsse nach Hengelo, Rotterdam, 
Amsterdam. Hier wird auf niederländischer Seite die Durchbindung 
bis zum Eisenbahnknotenpunkt Hengelo thematisiert. Damit haben 
die Maßnahmen internationalen Charakter und dienen gerade in den 
Bahnknotenpunkten der Optimierung der Fernverkehrsrelationen. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Als fernverkehrliche Relevanz wird eine verbesserte Anbindung an 
den Fernverkehr in Münster und Enschede gesehen. Auf der nieder-
ländischen Seite hat sich die Tweede Kamer der Staten-Generaal für 
eine Führung der Verkehre von Münster über Enschede hinaus Rich-
tung Hengelo in das niederländische Netz ausgesprochen. Dieses 
auch vom NWL definierte Ziel einer überregionalen internationalen 
Verbindung ist bei Planungen zur Elektrifizierung der Strecke Münster 
- Enschede zu berücksichtigen. 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben innerhalb des Münsterlandes) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

  wohl nicht Teil der Meldung für den BVWP.  

  [aus der Stellungnahme des Zweckverbands NWL - Anlage 3.2] 
Die Nachfrage auf der Strecke Münster - Enschede ist nach der 
Reaktivierung des Abschnittes Gronau - Enschede mit der Wieder-
herstellung der internationalen Verbindung in die Niederlande und 
der Steigerung der Qualität des Fahrplans, der Fahrzeuge und der 
Stationen in 10 Jahren um über 100% gestiegen. Die Kapazitäts-
grenze dieser Strecke ist erreicht. Es können in nachfragestarken 
Zeiten keine zusätzlichen Züge und keine zusätzlichen Platzkapazi-
täten umgesetzt werden. 
Mit einer Elektrifizierung der Strecke können weitere Kapazitäten 
geschaffen werden 

[aus der Stellungnahme des Zweckverbands NWL - Anlage 3.2] 
Verbesserte Anbindung der Region Gronau / Steinfurt an das Fern-
verkehrsnetz in Münster und das niederländische Netz in Enschede. 

3 Maßnahmen zum Ausbau des 
Knotenpunkt Münster 
[Anlage 3.1 u. 3.1 b - Stadt Münster] 
[Anlage 3.2 - Zweckverband NWL] 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Maßnahmen zum Ausbau des Knotenpunktbahnhofes Münster, hier 
insbesondere zur Leistungssteigerung im Streckenabschnitt Müns-
ter Hbf und Münster Zentrum Nord. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Der Knotenpunktbahnhof Münster ist schon heute stark ausgelastet. 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Im bestehenden BVWP 2003 ist Münster bereits als Knotenmaßnah-
me zur Beseitigung von Engpässen enthalten, dieses ist auch bei der 
Neuaufstellung zu berücksichtigen. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Für den Knotenpunktbahnhof Münster ist es für die Stadt Münster 
aber auch für den ZVM und den NWL wichtig, dass dieser auch im 
BVWP 2015 als Maßnahme erhalten bleibt. 
Und gerade perspektivisch sind im Zuge des Ausbaus der Strecke 
Lünen - Münster und im weiteren Verlauf in Richtung Hamburg, der 
Aufnahme weiterer Fernverkehrsleistungen auch durch neue Ver-
kehrsunternehmen - wie gerade aktuell durch den HKX - und ab 2016 
den ICx, der vorgesehenen Ausweitungen im SPNV (z.B. Taktver-
dichtungen und WLE-Reaktivierung) sowie des prognostizierten An-
stiegs im Schienengüterverkehr (Seehafen-Hinterland-Verbindungen) 
Optimierungen der Weichenverbindungen und Fahrstraßen, ein-
schließlich einer Flexibilisierung im Abschnitt bis Münster Zentrum 
Nord (z.B. Gleiswechselbetrieb), erforderlich. Der Knotenpunktbahn-
hof Münster darf hier nicht zum Engpass werden. 

  [aus der Stellungnahme des Zweckverbands NWL - Anlage 3.2] 
Erhöhung der Kapazität 
Der BVWP 2003 umfasst als weitere Vorhaben verschiedene Kno-
tenmaßnahmen (siehe im BVWP Abb. 7 mit Knoten, die für einen 
Ausbau vorgesehen sind), darunter in Westfalen-Lippe auch der 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Im bestehenden BVWP 2003 ist Münster bereits als Knotenmaßnah-
me zur Beseitigung von Engpässen enthalten, dieses ist auch bei der 
Neuaufstellung zu berücksichtigen. 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben innerhalb des Münsterlandes) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

  Knoten Münster. Dieser muss auch im BVWP 2015 enthalten sein. 
Der Knoten Münster steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 
ABS Münster - Lünen. Die Anpassung des Knotens Münster zur 
Aufnahme der zusätzlichen Verkehre muss im Projekt ABS Münster 
- Lünen abgedeckt werden. 
Darüber hinaus sind beim Ausbau des Knotens Münster die Anforde-
rungen und Perspektiven für den SPNV und der Fernverkehr allge-
mein zu berücksichtigten. Dabei ist aus Sicht des NWL der Abschnitt 
Münster Hbf - Münster Zentrum Nord einzubeziehen um Münster Hbf 
insgesamt eine höhere Flexibilität zu erreichen. 

4 Ausbau der Fernverkehrsstrecke 
Münster - Bremen - Hamburg 
(ABS) zur Erhöhung der Reisege-
schwindigkeit 
[Anlage 3.1 - Stadt Münster] 
[Anlage 3.4 - IHK Nord Westfalen] 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Beseitigung der bestehenden Engpässe und Ausbaulücken zur Stei-
gerung der Reisegeschwindigkeit von 140/160/200 km/h auf 
230 km/h. 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Die Strecke ist in der Verlängerung der Schienenstrecke Ruhrgebiet - 
Dortmund - Münster Bestandteil des von der EU vorgelegten europä-
ischen Kernnetzes für Hochgeschwindigkeitsverkehr. Die Maßnahme 
ist vor dem Hintergrund des wachsenden Verkehrsaufkommens und 
der für das Jahr 2016 vorgesehenen Bedienungsaufnahme eines 
neuen Schnellzuges (ICX) zu werten. 

  [aus der Stellungnahme der IHK Nord Westfalen - Anlage 3.4] 
Aus der Schienenstrecke (Dortmund -) Münster - Hamburg auf 
Vmax. 230 km/h. 
In den letzten 20 Jahren gab es sowohl bei der Infrastruktur als in 
der Bedienungsqualität keine Verbesserung - im Gegenteil. Die 
erzielbaren durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit auf der Relation 
Hamburg - Dortmund liegt trotz der günstigen Streckencharakteristik 
(überwiegend flaches Gelände, geringe Kurvenanteile/-radien, weni-
ge Unterwegshalte) bei 122 km/h und damit zum Teil deutlich unter-
halb der erzielbaren Durchschnittsgeschwindigkeiten auf vielen an-
deren Metropolverbindungen (siehe Tabelle in der Stellungnahme 
der IHK Nord Westfalen - Anlage 3.4). 
Die Deutsche Bahn hat angekündigt, diese Fernverkehrsachse ab 
dem Jahr 2016 / 2017 mit der neuen Generation der ICx-Triebzüge 
(Nachfolger der lokbespannten ICs) zu bedienen. Diese Fahrzeuge 
sind auf eine Höchstgeschwindigkeit (Vmax) von 230 km/h ausge-
legt. Aus diesem Grund sollte im Rahmen einer ersten, groben Nut-
zen-Kosten-Abschätzung untersucht werden, inwieweit sich auf den 
freien Streckenabschnitt zwischen Münster und Osnabrück, Osnab-
rück und Bremen sowie Bremen und Hamburg durch einen Ausbau 
für eine Vmax von 230 km/h gesamtwirtschaftlich positive Effekte  

[aus der Stellungnahme der IHK Nord Westfalen - Anlage 3.4] 
Die Fernverkehrsstrecke ist Bestandteil des europäischen Kernnet-
zes für den Hochgeschwindigkeitspersonenverkehr (TEN-T), aber 
hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen Metropo-
lverbindungen in Deutschland deutlich ins Hintertreffen geraten. 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben innerhalb des Münsterlandes) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

  erzielen lassen. 
Der für den zweigleisigen Ausbau vorgesehene Streckenabschnitt 
zwischen Münster und Lünen sollte hier zunächst ausgeklammert 
werden, da die bereits weit fortgeschrittenen Planungen auf einer 
Vmax von 200 km/h basieren und der Abschluss des Planverfahrens 
und die anschließende bauliche Umsetzung von hoher Dringlichkeit 
sind. 

 

5 Ausbau der Strecke (Amsterdam - 
Hengelo -) Bad Bentheim - Osnab-
rück - Hannover - Berlin (ABS) zur 
Steigerung der Leistungsfähigkeit 
[Anlage 3.1 u. 3.1 b - Stadt Münster] 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Beseitigung der Engpässe, Ausbaulücken und Erneuerung des 
Schienenkörpers zur Leistungssteigerung der West-Ost-Schienen-
verbindung mit Blick auf Erhöhung der Reisegeschwindigkeiten und 
Ermöglichung einer Taktverdichtung im transnationalen Personen-
schienenfernverkehr und Güterverkehr auf dieser internationalen 
Hauptverkehrsachse zur qualifizierten Positionierung im europäi-
schen Hochgeschwindigkeitsnetz für den Personenfernverkehr. 
Vor dem Hintergrund der bereits bekannten Verkehrsprognosen 
werden insbesondere die Güterverkehrsströme gerade in der West-
Ost-Relation weiter stark anwachsen. Schon heute gibt es Engpässe 
in den Zeitfenstern der Fahrpläne, um zusätzliche Züge verkehren 
zu lassen. 
Die Stadt Münster zusammen mit den Partner im Städtenetzwerk 
MONT (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente [Enschede, Hen-
gelo]), der EUREGIO, wie auch den IHKs Nord Westfalen, Osnab-
rück-Emsland, Kamer voor Koophandel und weiteren regionalen 
Partner, wie den Landkreisen, setzen sich seit langem für den Aus-
bau ein. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Im Abschnitt von der niederländischen Grenze über Bad Bentheim, 
Rheine - Osnabrück bis Löhne ist die Streckenhöchstgeschwindig-
keit heute 140 km/h. Um die Strecke als transeuropäischen Schie-
nenkorridor zu positionieren, ist eine Erhöhung der Streckenge-
schwindigkeit auf 200 km/h bzw. 230 km/h wünschenswert. Das 
setzt rechtlich eine Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge 
(Grundvoraussetzung) voraus und eine Anpassung von Oberbau 
und Fahrleitung. In jedem Fall würde eine Erhöhung der Strecken-
geschwindigkeit eine Steigerung der Kapazität, auch vor dem Hin-
tergrund des zu erwartenden steigenden Güterverkehrs, ergeben. 

[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1] 
Die Strecke ist Bestandteil eines der zehn Korridore des europäi-
schen Kernnetzes und kreuzt die ebenfalls zum europäischen Kern-
netz gehörende Nord-Süd-Achse (Skandinavien -) Hamburg - Osna-
brück - Münster - Ruhrgebiet - Köln. Die West-Ost-Achse gehört 
damit zum TEN-T-Kernnetz der europäischen UNION, in dem im 
Rahmen EU-Transportförderperiode (2014 - 2020) pre-identified 
Projekte benannt sind. 
Die Strecke ist seitens der niederländischen Regierung als künftige 
Hochgeschwindigkeitsstrecke ausgewiesen. 
[aus der Stellungnahme der Stadt Münster - Anlage 3.1 b] 
Der niederländische Wunsch, die sog. Berlin-Line als Hochgeschwin-
digkeitslinie auszubauen, ist in der Region Twente formuliert worden. 
Das zuständige Ministerium plant im ersten Schritt, auf internationa-
len Strecken alle NL IC-Strecken mit ERMTS (European Rail Traffic 
Management Systems) auszustatten (Anmerkung: Rückmeldung des 
ndl. Kollegen). 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben innerhalb des Münsterlandes) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

6 Elektrifizierung der Strecke Wesel 
- Bocholt 
[Anlage 3.2 - Zweckverband NWL] 

Elektrifizierung 
Das Bundesschienenwegeausbaugesetz verweist in § 3 (1) explizit 
darauf, dass auch Maßnahmen zur Elektrifizierung an bestehenden 
Schienenstrecken der Eisenbahnen des Bundes zu den Ausbau-
maßnahmen gehören können. 
Mit der Elektrifizierung und die Umsetzung der im Nahverkehrsplan 
Westfalen-Lippe dargestellten Direktverbindung von Bocholt mit 
ca. 75.000 Einwohnern über Wesel hinaus in Richtung Duisburg, 
Düsseldorf und Köln möglich. 

Verbesserte Anbindung der Region Wesel / Bocholt an das Fernver-
kehrsnetz in Duisburg. 

 

 

 

Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben mit Gebietsbezug zum Münsterland) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

7 Maßnahmen zum Ausbau des 
Knotenpunkt Hamm 
[Anlage 3.2 - Zweckverband NWL] 

Erhöhung der Kapazität 
Der BVWP 2003 umfasst als weitere Vorhaben verschiedene Kno-
tenmaßnahmen (siehe im BVWP Abb. 7 mit Knoten, die für einen 
Ausbau vorgesehen sind), darunter in Westfalen-Lippe auch der 
Knoten Hamm. Dieser muss auch im BVWP 2015 enthalten sein. 
Der Ausbau des Knotens Hamm muss weiterhin im BVWP enthalten 
sein. Hamm ist einer der bedeutendsten zentralen Knotenpunkte in 
Westfalen-Lippe mit durchgebundenen Verkehren im ICE-Verkehr in 
der Verbindung von Bielefeld geflügelt nach Dortmund und Hagen 
sowie im Nah- und Fernverkehr mit den Verbindungen Bielefeld - 
Dortmund, Münster - Paderborn, Münster - Hagen und Paderborn - 
Dortmund. 
Im Zusammenhang mit dem Knoten Hamm steht die Strecke Hamm 
- Dortmund, auf der heute aufgrund der hohen Streckenbelegung 
Angebotseinschränkungen durch Auslassen von Zughalten beste-
hen. Hier besteht keine Flexibilität zur Gestaltung des Angebots im 
SPNV. Die zukünftigen Konzepte für das RE-Netz und den RRX 
zusammen mit dem darauf abgewickelten Fernverkehr zwischen  

Zusammen mit dem Umbau des Knotens Dortmund (Ostkopf) kann 
ein erster Schritt in Richtung Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 
Strecke zwischen Dortmund und Hamm erzielt werden. Langfristiges 
Ziel sollte die Kapazitätserweiterung der Teilstrecke Dortmund - 
Hamm auf der wichtigen Hauptstrecke Dortmund - Berlin sein. 
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Zusätzliche Projektvorschläge des Regionalrates zur Fortschreibung des BVWP 2015 (Vorhaben mit Gebietsbezug zum Münsterland) 
 

lfd. Nr. Benennung der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Argumentative Darlegung der fernverkehrlichen Relevanz 

  dem Rhein-Ruhr und Berlin erfordern eine optimale und sehr leis-
tungsfähige Infrastruktur. 
Zusammen mit dem Umbau des Knotens Dortmund (Ostkopf) kann 
damit ein erster Schritt in Richtung Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit der Strecke zwischen Dortmund und Hamm erzielt werden. 
Langfristiges Ziel sollte die Kapazitätserweiterung der Teilstrecke 
Dortmund - Hamm auf der wichtigen Hauptstrecke Dortmund - Berlin 
sein. 

 

8 Maßnahmen zum Ausbau des 
Knotenpunkt Dortmund 
[Anlage 3.2 - Zweckverband NWL] 

Erhöhung der Kapazität 
Der BVWP 2003 umfasst als weitere Vorhaben verschiedene Kno-
tenmaßnahmen (siehe im BVWP Abb. 7 mit Knoten, die für einen 
Ausbau vorgesehen sind), darunter in Westfalen-Lippe auch der 
Knoten Dortmund. Dieser muss auch im BVWP 2015 enthalten sein. 
Der Umbau des Ostkopfes in Dortmund Hbf ist für den Raum West-
falen von hoher Bedeutung und wird daher auch als Maßnahme 
außerhalb des NWL-Raumes unterstützt. In Verbindung mit dem 
Umbau des Knoten Hamm ist der Umbau des Dortmunder Ostkopfes 
eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
der Strecke zwischen Dortmund und Hamm. 

Der Umbau des Knotens Dortmund (Ostkopf) kann ein erster Schritt 
in Richtung Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Strecke zwi-
schen Dortmund und Hamm sein. Langfristiges Ziel sollte die Kapazi-
tätserweiterung der Teilstrecke Dortmund - Hamm auf der wichtigen 
Hauptstrecke Dortmund - Berlin sein. 
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Tepe, Christian

Von: Helga Kreft-Kettermann <KreftH@stadt-muenster.de>
Gesendet: Mittwoch, 25. Juli 2012 16:55
An: Tepe, Christian
Betreff: Antw: Vorschläge der Stadt Münster im Zuge der Neuaufstellung des 

Bundesverkehrswegeplanes - Bereich Schiene

Sehr geehrter Herr Tepe, 
wie telefonisch besprochen, sende ich Ihnen hiermit die gewünschten inhaltlichen Ergänzungen, soweit ich diese 
auch mit Hilfe des ZVM SPNV Münsterland recherchieren konnte. 
Zunächst einmal vielen Dank für die Einarbeitung der Maßnahmenmeldungen der Stadt Münster in die tabellarische 
Übersicht. Aus meiner Sicht ist das so ok. 
Hier nun weitere Ergänzungen zu den bisherigen Ausführungen, so wie ich diese nach Recherche ‐ auch beim ZVM 
SPNV Münsterland ‐ geben kann: 
 
Lfd. Nr. 1 
Aus verkehrlicher Sicht ist eine Anbindung an die Strecke Münster ‐ Rheine im Streckenabschnitt zwischen Greven 
und Reckenfeld sinnvoll (im Entwurf des Regionalplans als regionalplanerisch vorgeschlagene Variante enthalten), 
um eine Anbindung aus Richtung Münster (Ruhrgebiet/Köln) und aus Richtung Rheine 
(Hengelo/Niederlande/Emsland) zu erreichen. An die Strecke Münster ‐ Osnabrück ist eine Anbindung im Abschnitt 
zwischen Kattenvenne und Lengerich verkehrlich sinnvoll, um den FMO mit (perspektivisch zusätzlichen) Fernzügen 
über Osnabrück (Bremen/Hamburg) und Münster an das Fernverkehrsnetz anzubinden. 
 
Lfd. Nr. 2 
Die Elektrifizierung der Strecke Münster ‐ Enschede wurde auch vom NWL als Maßnahme eingebracht. Der 
zweigleisige Ausbau Altenberge ‐ Nordwalde (zur Erreichung der Fahrbarkeit eines Halbstundentaktes im SPNV) ist 
über den VIBP abgedeckt und damit wohl nicht Teil der Meldung für den BVWP. Als fernverkehrliche Relevanz wird 
eine verbesserte Anbindung an den Fernverkehr in Münster und Enschede gesehen. Auf der niederländischen Seite 
hat sich die Tweede Kamer der Staten‐Generaal für eine Führung der Verkehre von Münster über Enschede hinaus 
Richtung Hengelo in das niederländische Netz ausgesprochen. Dieses auch vom NWL definierte Ziel einer 
überregionalen internationalen Verbindung ist bei Planungen zur Elektrifizierung der Strecke Münster ‐ Enschede zu 
berücksichtigen.  
 
Lfd. Nr 3 
Für den Knotenpunktbahnhof Münster ist es für die Stadt Münster aber auch für den ZVM und den NWL wichtig, 
dass dieser auch im BVWP 2015 als Maßnahme erhalten bleibt. Der Knotenpunktbahnhof Münster ist schon heute 
stark ausgelastet. Und gerade perspektivisch sind im Zuge des Ausbaus der Strecke Lünen ‐ Münster und im 
weiteren Verlauf in Richtung Hamburg, der Aufnahme weiterer Fernverkehrsleistungen auch durch neue 
Verkehrsunternehmen ‐ wie gerade aktuell durch den HKX  ‐ und ab 2016 den ICx, der vorgesehenen Ausweitungen 
im SPNV (z.B. Taktverdichtungen und WLE‐Reaktivierung) sowie des prognostizierten Anstiegs im 
Schienengüterverkehr (Seehafen‐Hinterland‐Verbindungen) Optimierungen der Weichenverbindungen und 
Fahrstraßen, einschließlich einer Flexibilisierung im Abschnitt bis Münster Zentrum Nord (z.B. 
Gleiswechselbetrieb) erforderlich.  Der Knotenpunktbahnhof Münster darf hier nicht zum Engpass werden.  
 
Lfd. Nr. 5 
Im Abschnitt von der niederländischen Grenze über Bad Bentheim, Rheine 
‐ Osnabrück bis Löhne ist die Streckenhöchstgeschwindigkeit heute 140 km/h.Um die Strecke als transeuropäischen 
Schienenkorridor zu positionieren, ist eine Erhöhung der Streckengeschwindigkeit auf 200 km/h bzw. 230 km/h 
wünschenswert. Das setzt rechtlich eine Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge (Grundvoraussetzung) 
voraus und eine Anpassung von Oberbau und Fahrleitung. In jedem Fall würde eine Erhöhung der 
Streckengeschwindigkeit eine Steigerung der Kapazität, auch vor dem Hintergrund des zu erwartenden steigenden 
Güterverkehrs, ergeben. Der niederländische Wunsch, die sog. Berlin‐Line als Hochgeschwindigkeitslinie 
auszubauen, ist in der Region Twente formuliert worden. Das zuständige Ministerium plant im ersten Schritt, auf 
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internationalen Strecken alle NL IC‐Strecken mit ERMTS (European Rail Traffic Management Systems) auszustatten 
(Anmerkung: Rückmeldung des ndl. Kollegen).  
Sehr geehrter Herr Tepe, ich hoffe, mit diesen Ausführungen weitere inhaltliche Bausteine geliefert zu haben, stehe 
für Rückfragen gern zur Verfügung und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus dem Stadthaus 3 Helga Kreft‐
Kettermann 
 
 
Christian.Tepe@bezreg‐muenster.nrw.de> 06.07.2012 11:28 >>> 
Sehr geehrte Frau Dr. Kreft‐Kettermann, 
 
vielen Dank für die von Ihnen vorgetragenen Vorschläge im Zuge der 
Neuaufstellung des Bundesverkehrswegeplanes ‐ Bereich Schiene. 
 
Die in Anlage Ihres Schreibens vom 18.06.2012 dargelegten Maßnahmen 
habe ich entsprechend den Erlassvorgaben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes 
Nordrhein‐Westfalen (MWEBWV) vom 19.04.2012 in eine tabellarische 
Aufstellung eingearbeitet. 
 
Diesbezüglich würde ich Sie bitten, die als Word‐Dokument (Anlage 
1.docx) beigefügte Aufstellung dahingehend zu prüfen, ob diese den von 
Ihnen vorgebrachten Ansätzen entspricht. 
 
Für meine Erarbeitung einer Vorlage zur Einholung des regionalen Votums 
des Regionalrats Münster, bestehen m.E. hinsichtlich Ihrer 
Maßnahmenmeldungen noch einige Fragen bzw. sehe ich insbesondere 
hinsichtlich der fernverkehrlichen Relevanz weiteren Klärungsbedarf. 
 
Ich würde Sie daher bitten, Ihre in das beigefügte Schema 
eingearbeiteten Maßnahmenmeldungen (Anlage 1.docx) hinsichtlich der u.a. 
Punkte zu bearbeiten. 
 
Lfd. Nr. 1 ‐ Schienenseitige Anbindung des Flughafens Münster‐Osnabrück 
(FMO) an das nationale und internationale Schienennetz 
‐ Zur besseren Beurteilung und späteren Maßnahmenbewertung wäre eine 
nähere Maßnahmenbeschreibung wünschenswert. Hierbei sollen m.E. 
insbesondere folgende Fragen Berücksichtigung finden: 1. Nähere 
Lokalisierung der Anbindung an die Strecke Münster ‐ Rheine (Hintergrund 
sind die damit verbundenen ökologischen Probleme); 2. Sieht Ihre 
Maßnahmenmeldung eine Durchbindung bis zur Schienenstrecke Münster ‐ 
Lengerich ‐ Osnabrück vor?; 3. Sind Umlegungen von 
Fernverkehrsrelationen (IC bzw. später ICX) beabsichtigt? 
‐ Gerade hinsichtlich der fernverkehrlichen Relevanz wären weiterer 
Erläuterungen sinnvoll. 
 
Lfd. Nr. 2 ‐ Punktueller zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung der 
Schienenstrecke Münster ‐ Enschede 
‐ Beabsichtigt die Stadt Münster im Rahmen der Vorhabenmeldung nur die 
Maßnahmenteile zum BVWP anzumelden, die nicht bereits durch das 
SPNV‐Vorhaben der Stufe 1 des VIBP NRW abgedeckt sind (somit 
Elektrifizierung bzw. zusätzliche zweigleisige Streckenabschnitte neben 
Altenberge‐Nordwalde) oder sollen alle Maßnahmenteile (Doppelmeldung) 
aufgenommen werden? 
‐ Zur besseren Abgrenzung gegenüber der Stufe‐1‐Maßnahme des VIBP NRW 
und einer besseren Beurteilung ist eine genauere Maßnahmenbeschreibung 
(z.B. Lage der zusätzlichen zweigleisigen Abschnitte) sinnvoll. 
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‐ Nach hiesiger Einschätzung liegt eine fernverkehrliche Relevanz 
lediglich dann vor, wenn über die Strecke auch Fernverkehrsverbindungen 
geführt werden. Dieses ließe sich z.B. durch eine Durchbindung der 
Fernverkehrszüge aus Amsterdam und Rotterdam in Enschede (hierzu sind 
techn. Umsetzungsmaßnahmen notwendig) nach Münster darlegen. Liegen der 
Stadt Münster hierzu konkrete Vorschläge bzw. Planungen von der 
niederländischen Seite vor? 
 
Lfd. Nr. 3 ‐ Maßnahmen zum Ausbau des Knotenpunktbahnhofes Münster 
‐ Welche Ausbaumaßnahmen sind im Knotenpunktbereich zwischen Münster 
Hbf und Münster Zentrum Nord konkret vorgesehen? 
Zusätzliche Anmerkung: Der bisher gültige BVWP 2003 sieht für Maßnahmen 
an Knotenpunkten sowohl bei den vordringlichen neuen Schienenvorhaben 
(lfd. Nr. 26) wie auch beim weiteren Bedarf (lfd. Nr. 12) bislang nur 
einen allgemeinen Ansatz in Höhe von 1.700 bzw. 1.000 Mio. EUR vor. 
Konkrete Maßnahmenbenennungen bzw. ‐beschreibungen sind in v.g. Ansätzen 
nicht genannt. Es wird im BVWP 2003 unter diesen Ansätzen lediglich auf 
eine Darstellung verwiesen, in der alle Knotenpunkte des deutschen 
Schienennetzes definiert werden. Daher bleibt es abzuwarten, inwieweit 
solche Maßnahmen konkret in die Maßnahmenuntersuchung bzw. dem daraus 
folgenden BVWP einfließen werden. 
 
Lfd. Nr. 5 ‐ Ausbau der Strecke (Amsterdam ‐ Hengelo ‐) Bad Bentheim ‐ 
Osnabrück ‐ Hannover ‐ Berlin (ABS) zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit 
‐ Welche Maßnahmen sieht die Stadt Münster im Rahmen der 
Vorhabenmeldung konkret vor? 
‐ Liegen der Stadt Münster konkrete Vorschläge, Planungen bzw. Hinweise 
zur Realisierung einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von der 
niederländischen Seite vor? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christian Tepe 
 
 
Bezirksregierung Münster 
Dezernat 25 ‐ Verkehr 
 
Domplatz 1‐3 
48128 Münster 
 
Tel.: 0251 / 411‐1416 
FAX: 0251 / 411‐81416 
eMail: 
christian.tepe@brms.nrw.de<blocked::mailto:christian.tepe@brms.nrw.de> 
 
 
 
Dr. Helga Kreft‐Kettermann 
Stadt Münster 
Leiterin der Abteilung  ' Stadt‐ und Regionalentwicklung, Statistik 
Stadthaus 3  
Albersloher Weg 33 
48127 Münster 
.............................................. 
Tel.:0251‐492‐6170 
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Fax: 0251‐492‐7732 
email: krefth@stadt‐muenster.de 
  
 

Anlage 3.1 b



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



Anlage 3.2



1

Tepe, Christian

Von: Stienen, Ludger <l.stienen@kreis-borken.de>
Gesendet: Donnerstag, 12. Juli 2012 15:58
An: Langenhorst, Frank
Cc: m.ruemke@zvm.info
Betreff: Bundesverkehrswegeplan, Bereich Schiene

Sehr geehrter Herr Langenhorst, 
 
Ihnen liegt die Stellungnahme des NWL vor, die auch auf der Ebene des Zweckverbandes SPNV im Münsterland 
abgestimmt worden ist. Ich schließe mich dieser Stellungnahme an.  
 
Zu der Elektrifizierung der Bahnstrecke Wesel - Bocholt finden bereits intensive Gespräche statt. Die Aufnahme 
dieses Projektes in den Bundesverkehrswegeplan würde die Realisierung deutlich unterstützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Ludger Stienen 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
Kreis Borken - Der Landrat 
Verkehr 
Leitung 
Burloer Str. 93, 46325 Borken 
 
Zimmer: 2028 (Etage 0 A) 
Telefon: 02861 82-2028 
Telefax: 02861 82-2712028 
E-Mail: l.stienen@kreis-borken.de 
Internet: http://www.kreis-borken.de 
--------------------------------------------------------------------------------  
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